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ANLAGE 7 
 
Stellungnahme der Verwaltung zum Beschluss der Bezirksvertretung Kalk (BV 8) vom 
22.01.2009 (siehe Anlage 5) -  [Originaltext der Beschlussfassung] 
 
 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach Modell 2 (Versammlung) fand am 
01.12.2008 statt. Dabei wurde das städtebauliche Planungskonzept vorgestellt. Au-
ßerdem wurden die Änderungswünsche der Bezirksvertretung Kalk aus der Sitzung 
vom 18.09.2008 und des Stadtentwicklungsausschusses am 23.10.2008 dargestellt. 
Die Niederschrift der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ist beigefügt (Anlage 4). 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gingen 156 schriftliche Stel-
lungnahmen beim Bezirksbürgermeister Kalk ein. Die Ergebnisse der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung sind inhaltlich weitgehend deckungsgleich mit den Ände-
rungswünschen der Bezirksvertretung Kalk und des Stadtentwicklungsausschusses 
(s. Anlage 6).  
 
Die Bezirksvertretung Kalk hat über die Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-
teiligung am 22.01.2009 beraten und 17 Maßgaben für die Ausarbeitung des Bebau-
ungsplanentwurfs beschlossen: 
 
 
1. Im Planungsgebiet soll durchgehend eine zwei bis maximal dreigeschos-

sige Bebauung (jeweils plus Dachgeschoss) zulässig sein. Auf die Errich-
tung der „torartigen“ fünfgeschossigen Gebäude im Süden soll verzichtet 
werden. 

 
Die Verwaltung schlägt vor, der Maßgabe zu folgen. 
 
 
2. Die verkehrsmäßige Erschließung für den Individualverkehr (Auto- und 

Zulieferverkehr) soll über die Straße Alter Deutzer Postweg erfolgen. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aus planerischer Sicht wäre eine direkte Anbindung an das Straßennetz im Bestand 
(sog. Saarviertel) wünschenswert, um die auch in der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-
teiligung kritisierte fehlende Eingliederung in den Stadtteil zu verhindern. Die im 
Rahmen der politischen Beratung und der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
geäußerten Bedenken zu einer solchen Anbindung werden berücksichtigt. 
 
Eine Anbindung des Plangebietes an das vorhandene Straßennetz für den Kraftfahr-
zeugverkehr nur über eine Stichstraße zum Alten Deutzer Postweg ist aber aufgrund 
der Anzahl der geplanten Wohneinheiten (ca. 640) und der Lage im Stadtraum kri-
tisch zu beurteilen. Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung ist zu prüfen, inwieweit 
eine zweite Anbindung zumindest als Notüberlauf erforderlich ist, um die Erschlie-
ßung des Gebietes sicherzustellen. (s. 3.) 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Maßgabe zu folgen. 
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3. Eine weitere Anbindung an das überörtliche Straßennetz soll von der Ver-
waltung geprüft werden. Eine zusätzliche Erschließung über die Frankfur-
ter Straße bzw. aus dem Wohngebiet des so genannten „Saarviertels“ wird 
ausdrücklich abgelehnt. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
siehe 2. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Maßgabe zu folgen. 
 
 
4. Die Straße Alter Deutzer Postweg muss so ausgebaut werden, dass sie die 

zusätzlichen Verkehre aufnehmen kann. Im Rahmen des Ausbaus sind 
auch ein Radweg und die geplante Nutzung der Straße als Umgehungs-
straße für Ostheim zu berücksichtigen. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Alte Deutzer Postweg ist Bestandteil der überörtlichen Radverkehrskonzeption 
(NRW-Veloroute). In Verbindung mit der aufgrund des Baugebietes zu erwartenden 
Verkehrszunahme ist ein entsprechender Ausbau vorzusehen. Die planerischen An-
forderungen werden im Rahmen der Verkehrsuntersuchung näher ermittelt. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Maßgabe zu folgen. 
 
 
5. Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass ein großer Teil des 

Autoverkehrs über den Vingster Ring abgeführt werden kann und insbe-
sondere nicht den Kreuzungsbereich Frankfurter Straße/Ostheimer Stra-
ße/Rösrather Straße zusätzlich belastet. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Fragestellung wird im Rahmen der Verkehrsuntersuchung geprüft und geeignete 
Maßnahmen zur Bewältigung zwischen Verwaltung und dem beauftragten Ingenieur-
büro abgestimmt. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Maßgabe zu folgen. 
 
 
6. Der Knotenpunkt Ostheim ist in Spitzenzeiten des Berufsverkehrs bereits 

jetzt an den Grenzen der Leistungsfähigkeit angekommen. Sowohl die 
Stadtbahnlinie 9 als auch die diversen Buslinien können mit den beste-
henden Kapazitäten keine weiteren nennenswerten Fahrgastzuwächse 
mehr bewältigen. Hier sind somit zusätzliche Kapazitäten und ein kürzerer 
Fahrtakt vorzunehmen. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung ist diese Fragestellung zu prüfen und sind 
Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Grundsätzlich kann die bestehende Prob-
lematik aber nicht im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens abschließend bewältigt 
werden. 
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Die Verwaltung schlägt vor, der Maßgabe teilweise im Rahmen der Möglichkeiten 
eines Bebauungsplanverfahrens zu folgen. 
 
 
7. Ferner wird die Verwaltung aufgefordert, im Rahmen einer großräumige-

ren Betrachtung die Verkehrssituation im weiteren Umfeld darzustellen. 
Hier ist insbesondere die Situation an der Kreuzung Frankfurter Stra-
ße/Ostheimer Straße/Rösrather Straße und der dort ebenerdig kreuzenden 
Linie 9 zu betrachten. 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
In den Untersuchungsauftrag und -raum des Verkehrsgutachtens ist die Kreuzung 
Frankfurter Straße/Ostheimer Straße/Rösrather Straße mit der dort verkehrenden 
Stadtbahn-Linie 9 einbezogen. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Maßgabe zu folgen. 
 
 
8. Die nordöstlich zum Ostheimer Zentrum führende Wegeverbindung in 

Richtung Lörracher Straße soll für motorisierte Fahrzeuge nicht befahrbar 
sein. Durch eine geeignete Ausgestaltung in Zusammenarbeit mit der Po-
lizei muss sichergestellt werden, dass die Verbindung durch den rund 100 
m breiten Grünstreifen auch bei Dunkelheit nicht als Angstraum empfun-
den wird. Der Weg ist ausreichend zu beleuchten. Das gleiche gilt eben-
falls für die Wegeverbindung im südöstlichen Teil aus dem Planungsge-
biet in Richtung Saarbrücker Straße. 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
Mit der Festlegung des Bereichs als Standort für die notwendige vierzügige Kinderta-
gesstätte (s. 11.) und eine aufgrund des bestehenden Bedarfs nachzuweisende Ju-
gendeinrichtung wird dieser Bereich städtebaulich gefasst und stärker in die öffentli-
che Wahrnehmung gerückt. Die als „Angstraum“ wahrgenommene Zäsur zwischen 
Bestand und Neubau ergibt sich aus dem von Politik und Öffentlichkeit geforderten 
Verzicht auf eine Erschließung von der Lörracher Straße (s. 2., 3.). Die Wegeverbin-
dung zur Lörracher Straße ist im Rahmen des Freiraumkonzeptes so großzügig und 
klar zu gestalten, dass auch ohne eine Nutzung als Erschließungsstraße ein eindeu-
tiger Zusammenhang zwischen Bestand und Neubau hergestellt wird. Die Wegefüh-
rung und Bebauung im südöstlichen Plangebiet ist städtebaulich und freiraumplane-
risch anzupassen, um die Wegeverbindung stärker hervorzuheben und eine direktere 
Anbindung an die Saarstraße zu erreichen. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Maßgabe zu folgen. 
 
 
9. Die vorgesehene Wohnbebauung, insbesondere der Geschosswohnungs-

bau, ist, sowohl was die Anzahl der Wohneinheiten als auch die vorgese-
henen Standorte angeht, kritisch zu überprüfen. Es ist zu prüfen, inwieweit 
im Umfeld der Rad- und Fußwege insbesondere im nordöstlichen Bereich 
eine Einfamilien – oder Zweifamilienhausbebauung möglich ist, um die 
soziale Kontrolle zu verstärken.  
Die neue Siedlung soll für Bürgerinnen und Bürger aller Einkommens-
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schichten attraktiv sein. Es wird daher begrüßt, dass vom Vorhabenträger 
neben Einfamilienhäusern und freifinanziertem Geschosswohnungsbau 
auch ein Anteil geförderter Wohnungsbau vorgesehen ist. Der Ratsbe-
schluss vom 13.12.2007 ist zu beachten. Wohnungspolitisches Ziel ist eine 
soziale Mischung der Quartiere. Der Vorhabenträger ist daher in der Ver-
antwortung, durch eine verantwortliche Belegungspolitik dafür Sorge zu 
tragen, dass eine sozial ausgewogene Bewohnerstruktur in der neuen 
Siedlung entsteht und dauerhaft erhalten bleibt. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die städtebauliche Planung wird zurzeit aufgrund der Maßgaben der BV 8 und der 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit überarbeitet. Die Anzahl der Wohneinheiten ist 
durch die Rahmenbedingungen des Erbbaurechtsvertrages festgelegt und stellt ein 
für den Standort und die Art der Nutzung städtebaulich angemessenes Maß der Nut-
zung dar. Insgesamt bleibt das Maß der Nutzung hinter dem des rechtskräftigen Be-
bauungsplans zurück. Ziel der städtebaulichen Planung ist, unter besonderer Be-
rücksichtigung von 11., ein robustes städtebauliches Konzept mit einer hohen Quali-
tät des öffentlichen Raumes und der Freiraumgestaltung zu erreichen, welches 
Grundlage für den Bebauungsplanentwurf wird. Der Vorhabenträger wird den Ge-
schosswohnungsbau und voraussichtlich einen Teil der Einfamilienhäuser errichten. 
Der Großteil des Einfamilienhausbaus soll von unterschiedlichen Investoren realisiert 
werden. Die Belegungspolitik des Geschosswohnungsbaus wird maßgeblich durch 
den Investor GAG Immobilien AG gesteuert. Gemeinsam mit dem Vorhabenträger 
GAG Immobilien AG wird die Verwaltung ein besonderes Augenmerk auf eine aus-
gewogene Mischung legen. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Maßgabe zu folgen. 
 
 
10. Von den Sozialeinrichtungen erwarten wir als Schwerpunkte ihrer Bauten, 

dass diese zukunftsorientierte Wohnformen wie z.B. Mehrgenerationen-
wohnen und Angebote für betreutes Wohnen sowie Wohnen im Alter und 
ein Wohnprojekt für Frauen umfassen. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Ansiedlung von Sozialeinrichtungen wird begrüßt. Zurzeit laufen Verhandlungen 
mit unterschiedlichen Interessenten für die insgesamt circa 8000 m2, welche für ent-
sprechende Einrichtungen vorgesehen sind.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Maßgabe zu folgen. 
 
 
11. Es soll dargestellt werden, ob die Siedlung als beispielhaftes Projekt für 

soziales und ökologisches Bauen errichtet werden kann. Zu prüfen ist, ob 
beispielsweise Solarenergie (Solardächer), Fotovoltaik, Erdwärme, Was-
serpumpen und andere moderne Energienutzungen eingesetzt werden 
können. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Möglichkeiten einer solarenergetischen Optimierung des Vorhabens wurden 
durch einen Fachgutachter geprüft und ein hohes Potential ermittelt. Der städtebauli-
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che Entwurf wird gemeinsam mit dem Vorhabenträger mit dem Ziel einer möglichst 
hohen Nutzung der Sonnenenergie weiterentwickelt. Parallel dazu werden durch den 
Vorhabenträger weitere Maßnahmen der ökologischen Verbesserung geprüft. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Maßgabe zu folgen. 
 
12. Der vorgesehene Stellplatzschlüssel, der derzeit nur einen Stellplatz pro 

Hauseinheit vorsieht, muss realitätsnäher gestaltet werden. Es sind au-
ßerdem eine ausreichende Zahl öffentlicher Stellplätze auszuweisen. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Das Stellplatzkonzept wird im Rahmen der Verkehrsuntersuchung und von der Ver-
waltung geprüft. Ziel der Verwaltung ist die Verkehrsvermeidung. Es sind deshalb 
auch Stellplätze für Car-Sharing vorzusehen. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Maßgabe teilweise zu folgen. 
 
 
13. Es soll geprüft werden, ob die geplante Kindertagesstätte, die auch der 

Versorgung des übrigen Ostheimer Gebietes dienen soll, nach Nordosten 
verschoben werden kann.  

 
Stellungnahme der Verwaltung 
Städtebaulich ist die Lage der Kindertagesstätte als Verknüpfung zwischen Bestand 
und Neubau sinnvoll. Im Zuge der städtebaulichen Planung soll dieser Standort wei-
ter entwickelt werden und wenn möglich um eine notwendige Jugendeinrichtung er-
gänzt werden. (s. 8) 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Maßgabe zu folgen. 
 
14. Wir erwarten von der Verwaltung Aussagen, inwieweit bzw. durch welche 

Maßnahmen die Versorgung des neu zu errichtenden Wohngebietes mit 
Sozial- und Bildungseinrichtungen gesichert werden kann (Kindertages-
stätten, Grundschule). 

 
Stellungnahme der Verwaltung 
Die Versorgung mit Kindergartenplätzen im Stadtteil liegt aktuell bei 11,4 Prozent für 
Kinder unter 3 Jahren und 71,8 Prozent für Kinder mit Rechtsanspruch. Diese Quo-
ten entsprechen einem Fehlbedarf von 98 Plätzen bei den Kindern U3 und 109 Plät-
zen bei den Kindern mit Rechtsanspruch. 
Nun wird die anspruchsberechtigte Zahl der Kinder über 3 Jahren im Laufe der kom-
menden 6 Jahre durch das Vorziehen des Einschulungsalters sukzessive sinken und 
die Einwohnerprognose des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik sieht ebenfalls 
ein leichtes Absinken der Kinderzahlen in den kommenden Jahren. Allerdings wird 
diese Veränderung der Kinderzahlen insgesamt nicht ausreichen, um den jetzt schon 
bestehenden Fehlbedarf sowie die durch die Neubauten hinzukommenden Platzbe-
darfe zu decken. Insbesondere bei den Plätzen für Kinder U3 besteht ein zu hohes 
Defizit. 
Durch den vorgesehenen Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte wird der zu 
erwartende Bedarf gedeckt.  
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Die Grundschulkapazitäten im Bestand sind nach bisherigem Kenntnisstand ausrei-
chend und würden auch den aufgrund des Vorhabens sich verändernden Bedarf ab-
decken.  
 
Die Verwaltung ist dieser Maßgabe bereits gefolgt. 
  
15. Im Zentrum des Planungsgebietes sollen Einzelhandel zur Nahversor-

gung, Arztpraxen und Gastronomie zulässig sein. Die Verwaltung soll dar-
über hinaus darlegen, ob die Infrastruktur der Stadtteile Ostheim und 
Vingst (Ärzte, Einzelhandel) die Versorgung der zusätzlichen Einwohner 
gewährleisten kann und welche Maßnahmen ggf. ergriffen werden müs-
sen. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Einrichtungen der Nahversorgung wie Einzelhandel, Arztpraxen oder Gastronomie 
sind im Allgemeinen Wohngebiet zulässig. Auf die Angebotsentwicklung in diesem 
Bereich hat die Verwaltung nur begrenzten Einfluss. Diese unterliegt vor allem der 
Nachfrage. Das Angebot an medizinischer Infrastruktur (Ärzte) wird von den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen gesteuert, außer der Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine mögliche Ansiedlung hat die Verwaltung keinen Einfluss in 
diesem Bereich. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Maßgabe teilweise zu folgen. 
 
 
16. Im Planungsgebiet müssen ausreichend Spielmöglichkeiten für Kinder 

aller Altersgruppen nachgewiesen werden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Durch das Vorhaben entsteht ein zusätzlicher Bedarf für öffentliche Spielplatzflächen 
in Höhe von 3.360 m2. Diese Flächen werden innerhalb des Plangebiets bereitge-
stellt. 
 
Darüber hinaus sind für die Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren private Spielflächen 
zur Verfügung zu stellen und einzurichten. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Maßgabe zu folgen. 
 
 
17. Die Vorhabenträger, insbesondere die Sozialimmobilien werden gebeten, 

im Planungsgebiet einen Gemeinschaftsraum vorzusehen, der für die Be-
wohner der neuen Siedlung aber auch für bestehende Ostheimer Vereine 
und Initiativen nutzbar ist. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Einrichtung eines Gemeinschaftsraums ist vor dem Hintergrund der Gemeinwe-
sensstärkung in einem großen Neubaugebiet sinnvoll. Es wird vorgeschlagen eine 
solche Einrichtung in Kombination mit den Sozialimmobilien einzurichten, um eine 
möglichst gute Ausnutzung und Betreuung zu erreichen. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, der Maßgabe zu folgen. 


